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Schliessung der Chasseralstrasse während der touristischen Hochsaison 
 
Dass der Kanton die Strasse Nods-Chasseral-Les Pontins übernommen hat, wurde von allen 
betroffenen Kreisen und namentlich von den Gemeinden, denen die Strasse bis anhin gehört 
hatte und für die der Unterhalt der Strasse eine nicht zu vernachlässigende Last darstellte, 
begrüsst. Es ist überdies an sich erfreulich, dass der Kanton in den Unterhalt dieser 
Verbindung investiert. 

Die äusserst kurzfristig angekündigte Sperrung der Strasse im September (einem Monat mit 
sehr hohem touristischem Aufkommen) führt hingegen zu vielen Problemen: 

 Die Strasse Les Pontins-Chasseral wird durch die ÖV-Linie Sankt Immer-Chasseral im 
Stundentakt bedient. Da sie als touristisch gilt, wird sie nicht durch den Kanton finanziert, 
sondern fällt vollständig der Gemeinde Sankt Immer zur Last, und dies, obwohl sie von 
interregionalem Nutzen ist. 

 Nach entsprechenden Verhandlungen konnte ein minimaler Kompromiss gefunden werden: 
Während der Woche wird die Erschliessung durch einen kleinen 14-plätzigen Bus 
gewährleistet, an den Wochenenden ist sie normal zugänglich. 

Die Chemins de fer du Jura, die diese Linie betreiben, sind aber praktisch täglich gezwungen, 
Gruppen abzulehnen, womit Einnahmen verlorengehen. Dies tangiert zwar nicht den Kanton, 
die Gemeinde Sankt Immer aber umso mehr, da sie die nicht gedeckten Kosten zu tragen hat. 

Dass nicht alle fahrplanmässigen Leistungen erbracht werden können und Gruppen 
abgewiesen werden müssen, ist imagemässig äusserst zu bedauern, besteht doch ein klarer 
Wille, den Zugang zum Chasseral über den öffentlichen Verkehr zu fördern. 

Der Regierungsrat wird daher um die Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Ist es normal, dass die genannten Arbeiten so kurzfristig angekündigt werden? 

2. Ist es zulässig, dass die Fristen für die Publikation der Fahrpläne nicht berücksichtigt 
werden, wenn solche Arbeiten durchgeführt werden? 

3. Wäre es nicht möglich gewesen, diese Arbeiten nicht mitten in der Hochsaison, sondern 
zu einem anderen Zeitpunkt, beispielsweise im Juni, auszuführen? 

4. Hätte man ebenfalls so kurzfristig Verkehrsbeschränkungen angeordnet, die im dümmsten 
Moment des Jahres zu Einbussen führen, wenn diese Strasse von einer Buslinie bedient 
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würde, die im Rahmen der Regionalverkehrsfinanzierung ebenfalls durch den Kanton 
abgegolten wird? 

 

Antwort des Regierungsrates 

 

Zu Frage 1: 

Ja. Angesichts der Umstände war der Termin vernünftig. Der Beschluss, die stark beschädigte 
Strasse zu sanieren, wurde den betroffenen Benutzern der Chasseralstrasse sowie den ÖV-
Verantwortlichen fünf Wochen vor Beginn der Arbeiten mitgeteilt. Die Strassensperrung wurde 
Anfang August 2012 publiziert. Während der gesamten Dauer der Arbeiten (20. August bis 14. 
September 2012) blieb der Zugang zum Chasseral südseitig möglich. 

Zu Frage 2: 

Ja. Die Frist war kurz, aber vernünftig. Belagsarbeiten sind immer wetterabhängig. Es kommt 
oft vor, dass sie verschoben werden müssen. Es ist daher sehr schwierig, eine 
Fahrplanänderung des ÖV im Voraus zu publizieren, zudem war die Strasse an den 
Wochenenden für den Verkehr offen. 

Zu Frage 3: 

Nein. Die Chasseralstrasse ist eine Bergstrasse, die im Winter gesperrt ist. Die 
durchzuführenden Arbeiten liegen auf rund 1400 m ü. M. Der günstigste Zeitraum für diese 
Arbeiten ist somit stark eingegrenzt. Der Monat Juni ist zu früh. Unter Berücksichtigung des 
hohen Verkehrsaufkommens während der Sommerferien war die Periode zwischen 
Sommerferienende und Herbstanfang die beste Zeit für die vorgesehenen Arbeiten. 

Zu Frage 4: 

Ja. Die Strasse ist extrem schmal. Die angeordnete Verkehrsbegrenzung war eine 
Grundvoraussetzung, um die Arbeiten möglichst sicher und schnell durchführen zu können. 
Der zu sanierende Abschnitt war in einem sehr schlechten Zustand, zudem bestand das 
grosse Risiko abgedrückter Ränder. Unter diesen Umständen war die Verkehrssicherheit 
überhaupt nicht mehr gewährleistet. Die Einbussen aufgrund der Inbetriebnahme eines Busses 
mit eingeschränkter Kapazität während der Zeit der Bauarbeiten sind unbedeutend im 
Vergleich zu den wirtschaftlichen Folgen und den Personenschäden, die ein Unfall wegen 
mangelhaftem Unterhalt der Fahrbahn hätte verursachen können. 

 

 
 
 
 
 
Präsidentin. Der Interpellant ist nicht befriedigt. Er gibt keine Erklärung ab.  
 


